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Das Erzbistum Köln muss die Fehler 
der Vergangenheit weiter aufarbeiten, 
um alles Mögliche zu tun, damit 
sexualisierte Gewalt verhindert wird. 
Dafür wurde eine neue „Stabsstelle 
Aufarbeitung“ eingerichtet. Sie soll 
die notwendigen Maßnahmen koordi-
nieren, die nach der Veröffentlichung 
des Gercke-Gutachtens am 23. März 
durch Generalvikar Hofmann angekündigt 
wurden, und für deren Umsetzung sorgen.

E r sehe sich vor allem als „Tempoma-
cher“, sagt Stefan von der Bank. „Das 
ist kein bequemer Job. Jeder stimmt 

dem Ansinnen sofort zu, aber wenn es um 
konkrete Veränderungen in Arbeitsweise 
und Einstellungen geht, dann könnte es zäh 
werden. Aber mein Auftrag von Kardinal 
Woelki ist eindeutig, die Aufarbeitung vo-
ranzutreiben.“ Von der Bank ist Leiter der 
kürzlich neu gegründeten „Stabsstelle Auf-
arbeitung“ im Erzbischöflichen Generalvi-
kariat Köln. Die Stabsstelle, die direkt dem 
Generalvikar unterstellt ist, soll unter ande-
rem dafür Sorge tragen, dass die Maßnah-
men, die das Erzbistum auf der Grundlage 
des Gutachtens der Kanzlei Gercke/Woll-
schläger zum Umgang mit Fällen sexuellen 
Missbrauchs in den Jahren 1975 bis 2018 
getroffen hat, nun zügig auf den Weg ge-
bracht werden.

Am 23. März hatten Erzbischof Rainer 
Maria Woelki und Generalvikar Markus 
Hofmann erste Veränderungen für das Erz-
bistum verkündet. Von der Bank verweist 
auf einen Acht-Punkte-Plan (siehe Kasten), 
dessen Maßnahmen bereits in Teilen umge-
setzt sind oder bald umgesetzt werden. So 
wurde zum Beispiel in der „Stabsstelle In-
tervention“ eine zusätzliche vierte Perso-
nalstelle eingerichtet. Dadurch soll die Fall-
bearbeitung – Fälle aus der Vergangenheit, 
die neu bekannt werden, oder wenn aktuell 
ein Missbrauchsverdacht besteht – schnel-
ler erledigt werden können. Außerdem wird 
das Erzbistum eine unabhängige Aufarbei-
tungskommission einrichten, bei der die 
Mehrheit der Mitglieder Kandidaten sind, 
die das Land Nordrhein-Westfalen und die 
Betroffenen benennen.

„Das Gercke-Gutachten ist ein wichti-
ger Schritt in der Aufklärung der Vergan-
genheit“, sagt von der Bank. „Aber es ist 
nur ein Teil. Die Aufarbeitung geht weiter, 
und wir müssen nun Konsequenzen zie-
hen.“ Sein Auftrag sei es, diese Maßnah-
men zu koordinieren und dafür zu sorgen, 
dass der Zeitplan der Umsetzung eingehal-
ten werde. „Wir wollen zügig Veränderun-
gen vorantreiben“, betont der Stabsstellen-
leiter. Das gelte nicht nur für die bisher be-
schlossenen Maßnahmen, sondern auch für 
weitere Vorschläge, die in Zukunft aus Gre-
mien wie dem Betroffenenbeirat oder dem 
Beraterstab des Erzbischofs eingehen oder 
aus Studien wie einem Forschungsprojekt 
zur Prävention hervorgehen würden. „Sie 
sollen bewertet, in einen Maßnahmenka-
talog überführt und dann ebenfalls umge-
setzt werden.“ Ein Versprechen gehört auch 
zu dieser Arbeit: Regelmäßig will von der 
Bank die Gremien und die Öffentlichkeit 
über die Umsetzung der Maßnahmen infor-
mieren und so Schritte transparent machen. 
Durch eine Information auf der Konferenz 
der Pfarrer in der vergangenen Woche wur-
de hier bereits ein Anfang gemacht.

„Wir stehen aber nicht nur vor großen 
Herausforderungen, sondern haben in den 
letzten Jahren im Erzbistum schon viel auf 
den Weg gebracht“, sagt von der Bank und 
verweist auf die Umsetzung von Schutz-
konzepten in Gemeinden, Schulen und an-
deren kirchlichen Einrichtungen. „Dadurch 
ist eine neue Aufmerksamkeit und Sensibi-
lität für sexualisierte Gewalt entstanden.“

Einschätzungen der Betroffenen

Auch die Einrichtung eines Betroffenen-
beirats sei Pionierarbeit gewesen. Die Wie-
derbesetzung des Beirats, die für Anfang 
nächsten Jahres auf dem Programm stehe, 
werde dann nach den Standards der Deut-
schen Bischofskonferenz geschehen, die es 
vor drei Jahren noch nicht gegeben habe. 
Besonders wichtig sei ihm, aufmerksam 
die Einschätzungen der Betroffenen wahr-
zunehmen und nachzufragen, um ihre Sicht 
auf die Maßnahmen und deren Umsetzung 
zu berücksichtigen, sagt von der Bank.

All das gelingt nur durch ein Miteinan-
der mit den unterschiedlichsten Fachabtei-
lungen sowie mit externen Fachleuten und 

Einrichtungen wie beispielsweise dem In-
stitut für Prävention und Aufarbeitung von 
sexualisierter Gewalt (IPA) in Lantersho-
fen. „Wir brauchen den Rat von Experten“, 
betont von der Bank – auch um auf Kritiker 
zu reagieren, die dem Erzbistum vorwerfen, 
dass die Aufklärung nicht unabhängig ge-
nug erfolge. „Wir lassen uns von außen auf 
die Finger schauen“, so der neue Stabsstel-
lenleiter, der seit der Veröffentlichung der 
MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch 
an Minderjährigen durch Kleriker im Jahr 
2018 mit der Frage des Umgangs mit sexu-
alisierter Gewalt befasst ist.

Durch die Summe der Maßnahmen wer-
de deutlich, dass sich das System verän-
dere, sagt von der Bank. Vieles könne das 
Erzbistum selbst auf den Weg bringen, zum 
Beispiel die manipulationssichere Digi-
talisierung von Personalakten, die derzeit 
durch eine Fachfirma erfolgt und kurz vor 
dem Abschluss steht, oder die Kontrolle 
und Begleitung von beschuldigten Kleri-
kern und Laien, die in Zukunft regelmäßig 

„Veränderungen vorantreiben“
Stefan von der Bank leitet die neue „Stabsstelle Aufarbeitung“

Stefan von der Bank ist Leiter der neuen „Stabsstelle „Aufarbeitung“ im Generalvikariat. (Foto: Schricke)
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von einer psychologischen Fachkraft und 
einem Geistlichen erfolgt. Im Hinblick auf 
die Anpassungen von kirchenrechtlichen 
Vorschriften sei zu prüfen, wo das Bistum 
zügig nachbessern könne. Bei schon lang 
geforderten Anpassungen des Kirchenstraf-
rechts sei Rom gefragt. Diese Änderungen 
wurden vergangene Woche für den Som-
mer angekündigt. „Wir wollen das System 
so verändern, dass sexualisierte Gewalt ver-
hindert wird und Verantwortliche klar um 
ihre Pflichten wissen und bei Verstoß sank-
tioniert werden“, sagt von der Bank. Auf 
dieses Ziel hin sollen alle Arbeitsprozesse 
ausgerichtet werden.

Ziel sei es, in den nächsten ein bis zwei 
Jahren die Intervention und die Aufarbei-
tung innerhalb des Erzbistums so aufzu-
stellen und weiterzuentwickeln, dass sie so-
wohl mit der nötigen Unabhängigkeit als 
auch mit der größtmöglichen Wirksamkeit 
erfolge. Zentral gehe es um Haltungsfra-
gen, konkret formuliert zum Beispiel in ei-
nem Verhaltenskodex, also der Verpflich-
tung zur Einhaltung von Gesetzen, Richt-
linien, moralischen Regeln und praktischen 
Umgangsformen, die sich Unternehmen 
unter der Bezeichnung Compliance geben. 
„Das werden wir uns leisten müssen: sen-
sibel zu werden, genau hinzuschauen und 
voneinander zu lernen“, sagt von der Bank. 
„Wenn es darum geht, einen Beitrag zu ei-
ner Kultur der Achtsamkeit zu leisten, ist 
jeder gefragt.“ Almud Schricke

Der Acht-Punkte-Plan des Erzbistums Köln 
für verbesserten Schutz vor sexualisierter 
Gewalt sieht folgende Maßnahmen vor:

1. Einrichtung einer unabhängigen Auf-
arbeitungskommission
Das Erzbistum richtet eine unabhängi-
ge Aufarbeitungskommission ein, zu der 
Kardinal Woelki bereits am 15. März eine 
Vereinbarung der Deutschen Bischofs-
konferenz mit dem Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs, Johannes Wilhelm Rörig, ge-
gengezeichnet hat. Die Kommission wird 
mit Betroffenen, Experten aus Wissen-
schaft, Fachpraxis, Justiz und öffentlicher 
Verwaltung sowie kirchlichen Vertretern 
besetzt sein, wobei die Mehrheit der Mit-
glieder – fünf von sieben Personen – vom 
Land Nordrhein-Westfalen und vonseiten 
der Betroffenen benannt wird.

2. Bereitstellung der Mittel für die er-
höhten Anerkennungsleistungen für Be-
troffene
Das Erzbistum erkennt erlittenes Unrecht 
und Leid an und übernimmt Verantwortung. 
Dafür hat das Erzbistum fünf Millionen Euro 
im aktuellen Wirtschaftsplan bereitgestellt. 
Die Leistungen zur Anerkennung des Leids 
stammen nicht aus Kirchensteuermitteln, 
sondern aus einem Sondervermögen des 
Erzbistums, im Wesentlichen gespeist 
durch freiwillige Abgaben von Klerikern 
aus vergangenen Jahren. Es ist sicherge-
stellt, dass diese Finanzmittel zur Verfü-
gung stehen. Über die Höhe der Zahlung 
entscheidet die Unabhängige Kommissi-
on für Anerkennungsleistungen (UKA) der 
Deutschen Bischofskonferenz.

3. Regelmäßige Kontrolle beschuldigter 
Kleriker und Laien
Das Erzbistum Köln wird ab 1. Juli die 
Kontrolle und Begleitung begründet be-
schuldigter Kleriker und Laien intensivie-
ren. Diese werden in Zukunft regelmäßig 
jeweils von einem Team, bestehend aus 
einer psychologischen Fachkraft sowie 
einem Geistlichen, aufgesucht. Die aus-
gesprochenen Auflagen werden kontrol-
liert durch persönliche Besuche vor Ort, 
durch Gespräche mit den betreffenden 
Personen und auch ihren Vorgesetzten.

4. Personelle und organisatorische Stär-
kung der Intervention
Das Erzbistum hat in der „Stabsstelle Inter-
vention“ eine zusätzliche vierte Personal-
stelle eingerichtet und besetzt. Mit der Re-
ferentenstelle können die Fallbearbeitung 
und sonstige anfallende Aufgaben schnel-

ler erledigt werden. Für die langfristige 
Stärkung wird zeitnah eine „Arbeitsgruppe 
Intervention“ eingerichtet, die die konkre-
ten strukturellen und inhaltlichen Empfeh-
lungen in ein Zukunftskonzept überführt.

5. Evaluierung und Weiterentwicklung 
der Prävention
In den letzten zehn Jahren wurden über 
100 000 Menschen in der Prävention se-
xualisierter Gewalt geschult. 87 Prozent 
aller Pfarreien haben bereits Schutzkon-
zepte entwickelt und umgesetzt. Das zeigt: 
Der Schutzauftrag ist im Regelbetrieb in-
tegriert. Gemeinsam mit den anderen Bis- 
tümern in Nordrhein-Westfalen stellt das 
Erzbistum Köln sicher, dass wissenschaft-
lich ausgewertet und evaluiert wird, ob die 
bisher geleistete Präventionsarbeit wirk-
sam ist und wie sie gegebenenfalls auch in 
ihrer Effizienz gestärkt werden kann.

6. Zukünftige Arbeit des Betroffenenbei-
rats entsprechend den DBK-Richtlinien
Der Betroffenenbeirat im Erzbistum Köln 
war der erste seiner Art in den Diözesen 
in Deutschland. Die Wiederbesetzung 
wird Anfang nächsten Jahres nach den 
Standards und Regeln der Deutschen Bi-
schofskonferenz geschehen, die es bei 
der Erstbesetzung des Betroffenenbeira-
tes vor drei Jahren noch nicht gab.

7. Verbesserte Aktenführung durch Digi-
talisierung, Nachverfolgbarkeit und Ma-
nipulationssicherheit
Das Erzbistum hat im Rahmen eines Pro-
jekts alle Personalakten der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Erzbistum Köln, da-
mit auch die der Kleriker, durch eine Fach-
firma digitalisieren lassen und in eine revi-
sionssichere Aktenführung überführt, die 
einem engmaschigen Berechtigungssys-
tem unterliegt. Damit können Manipulatio-
nen ausgeschlossen werden. Das Projekt 
wird Ende Juni zum Abschluss kommen.

8. Veränderungen in der Priesterausbil-
dung
In Zukunft werden Frauen deutlich stärker 
als bisher in der Priesterausbildung tätig. 
So ist die Stelle für die künftige Studien-
leitung der Diakone und Seminaristen ent-
sprechend ausgeschrieben und soll zeitnah 
besetzt werden. Bisher war sie mit einem 
Priester besetzt. Mit dem im vergangenen 
Herbst begonnenen Ausbildungsjahrgang 
ist ein eigenes Vorbereitungsjahr, das so-
genannte Propädeutische Jahr, eingeführt 
worden, in dem vor allem auch Einsätze im 
sozialen Bereich stattfinden.
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